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Beschlussempfehlung 

 Ausschuss 
für Haushalt und Finanzen 
 

Hannover, den 15.08.2013

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2012/2013 (Zweites Nach-
tragshaushaltsgesetz 2013) 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 17/325 

Berichterstatter: Abg. Heiner Schönecke (CDU) 
(Es ist ein schriftlicher Bericht vorgesehen.) 

 

Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen empfiehlt dem Landtag, den Gesetzentwurf mit den aus 
der Anlage ersichtlichen Änderungen anzunehmen. 

 

Dr. Stephan Siemer 
Vorsitzender 
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Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 17/325 

 
Empfehlungen des Ausschusses für Haushalt und  
Finanzen 

 

Gesetz  Gesetz  
zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2012/2013 zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2012/2013 

(Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2013) (Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2013) 
  

Artikel 1 Artikel 1 
Änderung des Haushaltsgesetzes 2012/2013 Änderung des Haushaltsgesetzes 2012/2013 

  
 Das Haushaltsgesetz 2012/2013 vom 9. Dezem-
ber 2011 (Nds. GVBl. S. 475), geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 6. Dezember 2012 (Nds. GVBl. 
S. 523), wird wie folgt geändert: 

 Das Haushaltsgesetz 2012/2013 vom 9. Dezem-
ber 2011 (Nds. GVBl. S. 475), geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 6. Dezember 2012 (Nds. GVBl. 
S. 523), wird wie folgt geändert: 

  
1. In § 1 Satz 1 Nr. 2 wird die Zahl „27 210 278 000“ 

durch die Zahl „27 230 278 000“ ersetzt. 
1. unverändert 

  
2. Die Anlage 1 (Gesamtplan) erhält die als Anlage 

beigefügte Fassung. 
2. unverändert 

  
3. Die Einzelpläne werden nach Maßgabe der Nach-

träge zu den Einzelplänen geändert. 
3. unverändert 

  
  

Artikel 2 Artikel 2 
Inkrafttreten Inkrafttreten 

  
 Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkün-
dung in Kraft. 

unverändert 

  
Anmerkung: 
Auf den Abdruck der in der Drucksache 17/325 enthaltenden 
Anlage (Neufassung des Gesamtplans - Anlage 1 des Haus-
haltsgesetzes) wird verzichtet. 

Anmerkung: 
Die Anlage zum Zweiten Nachtragshaushaltsgesetz 2013 
(Neufassung des Gesamtplans) erhält die aus Anlage 1 er-
sichtliche Fassung. 

  
Auf den Abdruck der gesondert verteilten Nachträge zu den 
Einzelplänen 03 und 13 wird verzichtet. 

Die Nachträge zu den Einzelplänen 03 und 13 werden ent-
sprechend der Anlage 2 der Beschlussempfehlung geändert. 
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(Leerse i te)  
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Aufgrund der Empfehlungen des Ausschusses für Haushalt und Finanzen zu 
den Einzelplänen geänderte Fassung 
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Aufgrund der Empfehlungen des Ausschusses für Haushalt und Finanzen zu 
den Einzelplänen geänderte Fassung 
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 Anlage 1 
 (zu Artikel 1 Nr. 2) 
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Durch die Empfehlungen des Ausschusses für Haushalt und Finanzen 
nicht berührte unveränderte Fassung 
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Durch die Empfehlungen des Ausschusses für Haushalt und Finanzen 
nicht berührte unveränderte Fassung 
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 Anlage 2 
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(Ausgegeben am 20.08.2013) 


	Drucksache 17/438
	Beschlussempfehlung
	Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2012/2013 (Zweites Nach-tragshaushaltsgesetz 2013)

